
gewichen zu werden pflegt, [0 in der Fahrkartenfchalter . . .

”) Die bereits angezogene Nummer des Eilenbahn —Verordnungs-Blattes ftellt als Norm auf:

tunlichlt zur Rechten des Elntretenden anzuordnem.

„Da rechts aus-

jenes Grundlatzes nicht beizulegen [ein, namentlich dann nicht, wenn man durch
Bahnhöfen“) verfahren worden. Ein zu großer Wert dürfte indes dem Befolgen
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„jederzeit rechts gehen“ hierzu die vom Eingang rechts gelegene Wand gewählt

45

Tatlächlich ilt auch in dieler Weile namentlich auf neueren preußilchen


